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Reform des Aktiengesetzes (ARUG) tritt in Kraft 

REFORMREGELUNGEN: 

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrichtlinien (ARUG), dessen Regelungen überwiegend am 1. September 
2009 in Kraft getreten sind, enthält nicht nur Maßnahmen zur Eindämmung missbräuchlicher Aktionärsklagen, 
von denen vornehmlich börsennotierte AGs profitieren. Auch für „kleine AGs“ und den Mittelstand bietet das 
ARUG eine Fülle von interessanten und praxisorientierten neuen Regelungen: 

  

 Erleichterte Stimmabgabe  

Das ARUG passt das Aktienrecht an das Internetzeitalter an. So verbessert das ARUG die Informationslage für 
Aktionäre börsennotierter Gesellschaften und erleichtert ihnen die grenzüberschreitende Ausübung von 
Aktionärsrechten. Das ARUG stärkt insbesondere Kleinanleger und verhindert Zufallsmehrheiten in der 
Hauptversammlung vor allem dann, wenn die Aktionäre europa- oder weltweit verstreut sind und ihnen eine 
persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung zu umständlich und/oder zu teuer ist. 

  

Verbesserung der Präsenz in der Hauptversammlung  

Neben der Option für eine Online-Teilnahme an der Hauptversammlung enthält das ARUG weitere Maßnahmen, 
die den Aktionären die aktive Wahrnehmung ihrer Rechte erleichtern. Statt einen Vertreter zu beauftragen, kann 
der Aktionär durch das ARUG auch per Briefwahl von seinem Stimmrecht Gebrauch machen, sofern die Satzung 
der Gesellschaft dies zulässt. 

  

Eine große Vereinfachung für die Unternehmen bringt das ARUG durch eine Reform sämtlicher Fristen im 
Vorfeld der Hauptversammlung. Bisher haben die zurzeit gültigen Fristen und Termine immer wieder zu 

Zweifelsfragen und zu Prozessen geführt. Die neue Regelung des ARUG behandelt alle Fristen und Termine 
nach dem gleichen Schema - sie rechnen u.a. künftig alle von der Hauptversammlung zurück. 

  

Deregulierung bei der Sachgründung  

Schließlich soll das ARUG die Kapitalaufbringung von Aktiengesellschaften vereinfachen und so den 
Verwaltungsaufwand bei den Gesellschaften verringern. Künftig kann durch das ARUG bei der Sachgründung auf 
eine externe Werthaltigkeitsprüfung z. B. von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf einem geregelten 
Markt gehandelt werden, verzichtet werden, wenn diese mit dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate 
bewertet werden. 

  

Regelungen des ARUG zur verdeckten Sacheinlage 

Auf Wunsch von Wissenschaft und Unternehmenspraxis wurden im ARUG darüber hinaus Regelungen zur 
verdeckten Sacheinlage in das Aktiengesetz aufgenommen. Diese waren zuvor im Rahmen der GmbH-Reform 
(MoMiG) eingeführt und positiv bewertet worden. 



  

BERATER-HINWEIS: 

Viele Vorteile werden für die Unternehmen aber erst wirksam, wenn die Satzung der AG an das ARUG und die 
neue Rechtslage angepasst ist. Für Satzungsregelungen, die der neuen Rechtslage widersprechen gilt eine 
Übergangsfrist bis zum nächsten Jahr – dann werden sie automatisch nichtig ! 

  

  

MEHRWERT FÜR DEN STEUERBERATER: DER AG-CHECK  

Mit dem AG-Check der IFU-Rechtsberatung übernehmen wir für Sie die Überprüfung von sämtlichen Satzungen 

der von Ihnen betreuten Aktiengesellschaften und erarbeiten professionelle Kurzgutachten mit 
Lösungsvorschlägen zu einem günstigen Pauschalpreis.  

  

Nähere Informationen zum AG-Check finden sie in dem anliegenden Flyer oder sprechen Sie uns gerne auch 

persönlich an unter 0800 – 438 73248 (kostenlose Service-Nummer). 

  

FAZIT: 

Die Neuregelungen des ARUG bieten eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, die in der täglichen Praxis der 
AG spürbare Erleichterungen und Vereinfachungen bieten. Durch entsprechende Satzungsänderungen kann so 
Rechtssicherheit geschaffen und das Handling der komplexen Rechtsform AG optimiert werden. 

  

Nutzen Sie die diesjährige Hauptversammlungs-Saison, um die AG-Satzungen der von Ihnen betreuten 
Aktiengesellschaften zu aktualisieren, um die Vorteile der neuen Rechtslage schnell nutzen zu können.   

  

Ihr Ansprechpartner: 
  

  

Dirk Hofmann 

Rechtsanwalt & Fachanwalt für Steuerrecht 

IFU-Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  

  

  

Wenn Sie unsere Informationsschreiben und Newsletter abbestellen möchten,  
senden Sie uns bitte eine kurze e-Mail mit Ihren Kontaktdaten; vielen Dank! 
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